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Thema: Datenaustausch zwischen dem Landesamt für Verfas-

sungsschutz Sachsen und Stiftungen sowie Instituten

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die

Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Welche Kenntnisse hat die Staatsregierung zum Umfang und Zeitpunkt

von zwischen dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und

Stiftungen sowie (zivilen) Instituten, die in Deutschland aktiv sind,
ausgetauschten Daten, bezogen auf den Zeitraum 2018 bis 2022?

Frage 2:

Welche Kenntnisse hat die Staatsregierung insbesondere zu der Fra-
ge, in welchem Umfang projekt- und personenbezogene Daten zwi-

schen dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und Stiftungen

sowie (zivilen) Instituten im Zeitraum 2018 bis 2022 ausgetauscht wur-
den?

Frage 3:
Sofern es zu einem entsprechenden Datenaustausch nach Frage 1.

bzw. 2. kam: Auf welcher rechtlichen Grundlage und zu welchen Zwe-

cken erfolgte der Austausch jeweils?

Frage 4:
Welche Konsequenzen hat das Landesamt für Verfassungsschutz

Sachsen aus dem jeweiligen Datenaustausch nach Fragen 1. bzw. 2.
jeweils gezogen, d.h. in wie fern ist es in diesem Zusammenhang wei-

ter aktiv geworden?
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Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 4:

Der Staatsregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellungen vor.

Soweit Daten Ubermittelt wurden, die verfassungsschutzrechtlich nicht oder nicht mehr

relevant sind, sind diese gemäß § 7 Absatz 2 Satz 2 Gesetz Uber den Verfassungs-
schutz im Freistaat Sachsen (SächsVSG) zu löschen, so dass der Staatsregierung in-

soweit schon deshalb keine Erkenntnisse vorliegen.

Für etwaige noch vorhandene Daten gilt:

Die an und durch das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) Sachsen übermittelten
Daten werden dort nicht systematisch nach Nachrichtengebern erfasst. Eine valide

Auskunft im Sinne der Frage 1 ist daher nicht möglich. Darüber hinaus gibt es keine

systematische Ablage der Daten im Sinne der Frage 2, weshalb auch diese Frage nicht
beantwortet werden kann.

Eine Speicherung, Veränderung und Nutzung von an oder durch das LfV Sachsen
übermittelten Daten ist nur zulässig, soweit dies der Aufgabenerfüllung des LfV Sach-

sen im Sinne des 8 2 SächsVSG dient.

Soweit das LfV Sachsen auf der Grundlage einer Datenübermittlung tätig geworden ist,

werden die getroffenen Maßnahmen nicht systematisch nach Nachrichtengebern er-
fasst, so dass auch insoweit keine valide Auskunft im Sinne der Fragestellungen erteilt

werden kann.

  

  
Mit freindlichen, Grüßen

"AC le
Armin Schuster
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